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und Sanierung der Abwasserleitungen und deren Kosten
 / Substantielles Protokoll

 

[…] 

5th GESCHÄFT-NR. 2018/202
Interpellation Arie Bruinink, Grüne, und ein Mitunterzeichnender, betreffend Kontrolle und Sanie-
rung der Abwasserleitungen und deren Kosten – Begründung

Gemeinderat Arie Bruinink, Grüne, und Mitunterzeichnende, reichen mit Schreiben vom 17. Mai 2018 nachfol-
gende Interpellation beim Büro des Grossen Gemeinderates ein (GGR-Geschäft-Nr.2018/202):

INTERPELLATION BETREFFEND KONTROLLE UND SANIERUNG DER ABWASSERLEITUNGEN UND DE-
REN KOSTEN

Der Stadtrat hat kürzlich beschlossen die Mischwasserkanalisation welche neben den Grendelbach an der 
Wattstrasse verläuft zu sanieren. Die Kosten betragen Fr. 0.4 Mio. Untersuchungen hatten ergeben, dass die-
se Sanierungsbedürftig ist. Dies ist gut und richtig. Defekte Abwasserleitungen belasten nicht nur die Kläranla-
ge übermässig. Schlimmer ist es, dass dadurch auch Abwasser in den Boden gelangt – und somit in das 
Grundwasser. Einerseits können städtische Abwasserleitungen, anderseits die Abwasserleitungen von priva-
ten Liegenschaften defekt sein.
Um einen Eindruck von dem Zustand der Abwasserleitungen zu erhalten hat Uster diese in einem Gebiet im 
Stadtzentrum mit 1300 Liegenschaften im Jahr 2014 mit Kanalfernsehen überprüft. Es zeigte sich, dass 
nur15 % der privaten Abwasserleitungen ohne Mangel waren und 60 % dringend saniert werden mussten. Bei 
anderen Gemeinden zeigten sich bei Kontrollen vergleichbare Werte.

Aus diesem Sachverhalt erlauben wir uns den Stadtrat folgende Fragen zu stellen:

a. Wie ist der Zustand der städtischen Abwasserleitungen von Illnau-Effretikon?
b. Wie oft wird dieser Zustand überprüft?
c. Welche Kosten werden in den nächsten fünf Jahren für die Überprüfung und Sanierung auf die Stadt zu-

kommen?
d. Wie beurteilt die Stadt den Zustand der privaten Abwasserleitungen von Illnau-Effretikon und worauf 

stützt sich diese Beurteilung ab?
e. Sieht die Stadt einen Handlungsbedarf um die privaten Abwasserleitungen von Illnau-Effretikon zu verbes-

sern? Wenn ja, wie gedenkt sie die Situation zu klären?
Wir danken im Voraus für den schriftlichen Antwort und Stellungnahme.
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URHEBER: Gemeinderat Arie Bruinink, Grüne

MITUNTERZEICHNENDE: Gemeinderat Urs Gut, Grüne

EINGANG RATSBÜRO: 17.05.2018

BEGRÜNDUNG IM RAT: 06.09.2018

FRIST: 06.12.2018

FORMELLES

Der Vorstoss wurde von der Urheberschaft als Interpellation taxiert. Eine Überprüfung des Ratsbüros ergab, 
dass der Vorstoss die einschlägigen Vorschriften, wie sie an Interpellationen gemäss Art. 75 ff der Geschäfts-
ordnung des Grossen Gemeinderates GeschO GGR gestellt werden, einzuhalten vermag.

BEGRÜNDUNG IM PLENUM

Gemeinderat Arie Bruinink, Grüne, begründet im Sinne von Art. 77 Abs. 1 GeschO GGR den eingereichten 
Vorstoss, wobei der Redner sein Referat mehrheitlich auf Basis des zu Grunde liegenden Interpellationstextes 
aufbaut. Neue bzw. weitere Fakten, die aus dem Text nicht hervorgehen, ergeben sich keine. 

Zur besseren Veranschaulichung bedient sich Gemeinderat Bruinink einer visuellen Projektion; die diesbezügli-
che Unterlage liegt diesem Protokoll im Anhang bei.

--------------------

Laut Art 76 Abs. 2 GeschO GGR bestimmt die Urheberschaft, in welcher Form (mündlich oder schriftlich) die 
Antwort des Stadtrates zu erfolgen hat. Laut den Ausführungen der Vorstossverfasser möge der Stadtrat seine 
Antworten schriftlich darlegen.

Dem Stadtrat stehen für die Beantwortung laut Art. 77 Abs. 3 GeschO GGR drei Monate ab Datum der Be-
gründung zu (Frist bis 6. Dezember 2018).

--------------------

Mitteilung durch Protokollauszug an:
 Abteilung Tiefbau
Ratssekretariat (Geschäftsakten)
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Brigitte Känzig-Ohl
Stv. Ratssekretärin

Versandt am: 07.09.2018
ohl

Für getreuen Auszug aus dem Protokoll

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon


